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BFH: Finanzamt muss Bankgeheimnis beachten 

18.03.2009 
 

Nach dem heute veröffentlichten Urteil muss wenigstens ein Kernbestand des Bankgeheimnis-
ses gewahrt bleiben, solange die Norm vom Gesetzgeber trotz der geäußerten Zweifel an ihrer 
Verfassungsmäßigkeit nicht aufgehoben und auch nicht für verfassungswidrig erklärt worden ist 
(BFH 9.12.2008, VII R 47/07). Hierbei ging es um die Frage, ob anlässlich einer Außenprüfung 
bei einem Kreditinstitut Kontrollmitteilungen an die Wohnsitzfinanzämter von Bankkunden erteilt 
werden dürfen, wenn die gewonnenen Erkenntnisse im Zusammenhang mit legitimitätsgeprüften 
Kontenverbindungen stehen. Nach dem Schutzbereich des § 30a Abs. 3 AO dürfen solche 
Guthabenkonten oder Depots anlässlich einer Bankenprüfung nicht zwecks Nachprüfung der 
ordnungsmäßigen Versteuerung festgestellt oder abgeschrieben werden. Nach Ansicht des BFH 
sind Kontrollmitteilungen dann zulässig und wahren gleichwohl den Kernbestand des Bankge-
heimnisses, wenn  

• sich ein unter Berücksichtigung des gesetzlichen Schutzes zu bestimmender hinreichen-
der Anlass für die Nachprüfung der steuerlichen Verhältnisse anhand der konkreten Er-
mittlungen im Einzelfall und  

• der in vergleichbaren Prüfsituationen gewonnenen verallgemeinerungsfähigen Erkennt-
nisse nachvollziehbar ergibt.  

Im Urteilsfall hatte die Vorinstanz (FG Münster 16.3.2007, 11 K 4627/03 AO, EFG 2007, 970) die 
Kontrollmitteilungen für zulässig gehalten. Der BFH hat das Urteil aufgehoben und die Sache an 
das FG zur weiteren Prüfung zurückverwiesen. Den Feststellungen des FG war nicht zu ent-
nehmen, welche Umstände den Prüfer im Einzelnen veranlasst hatten, die umstrittenen Kon-
trollmitteilungen zu fertigen. Der BFH hält es jedenfalls für nicht ausreichend, pauschal von ho-
hen Schadensersatzzahlungen für Wertpapierfehlkäufe auf nicht unerhebliches Kapitalvermögen 
und hieraus erzielte höhere Kapitaleinnahmen als vom Sparer angegeben zu schließen und dies 
damit zu untermauern, dass gerade im Bereich der Kapitaleinkünfte das Erklärungsverhalten 
vieler Anleger alles andere als vorbildlich sei.  
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Erneut hat das Finanzamt nun die Gelegenheit, die Kriterien darzulegen, die möglicherweise 
einen hinreichenden Anlass für die beabsichtigten Kontrollmitteilungen ergeben. Mit diesem Ur-
teil hat sich der VII. Senat einer früheren Entscheidung des VIII. Senats (BFH 28.10.1997, VII B 
40/97, BFH/NV 1998, 424) angeschlossen, wonach eine Kontrollmitteilung auch dann hinrei-
chend veranlasst ist, wenn das zu prüfende Bankgeschäft Auffälligkeiten aufweist, die es aus 
dem Kreis der alltäglichen und banküblichen Geschäfte hervorheben oder eine für Steuerhinter-
ziehung besonders anfällige Art der Geschäftsabwicklung erkennen lassen. Denn dies verlockt 
dazu, solche Einkünfte dem Finanzamt zu verschweigen, wenn also eine erhöhte Wahrschein-
lichkeit der Entdeckung unbekannter Steuerfälle besteht.  

In der Vergangenheit waren sich beide Senate in dieser Frage nicht völlig einig. Übereinstim-
mung bestand zwar darin, dass Zufallserkenntnisse, die den Verdacht einer Steuerverkürzung 
im Einzelfall begründen, auch hinsichtlich legitimationsgeprüfter Konten mitgeteilt werden dür-
fen, für den Regelfall der Gewinnung von Prüfmaterial für die Veranlagung gingen die Meinun-
gen aber auseinander. Während der VIII. Senat § 30a Abs. 3 AO dahin auslegte, dass auch sol-
che Kontrollmitteilungen durch den Außenprüfer bei hinreichendem Anlass gefertigt und ausge-
schrieben werden dürfen, war der VII. Senat bei der bloß summarischen Prüfung der Auffas-
sung, dass eine solche Auslegung eine ungerechtfertigte Aushöhlung des Bankgeheimnisses 
bedeute, da ein hinreichender Anlass Voraussetzung für jede Anfertigung von Kontrollmitteilun-
gen sei.  

Nunmehr definiert der VII. Senat einen hinreichenden Anlass für die Nachprüfung der steuerli-
chen Verhältnisse damit, dass sich dieser anhand der konkreten Ermittlungen im Einzelfall und 
der in vergleichbaren Prüfsituationen gewonnenen verallgemeinerungsfähigen Erkenntnisse 
nachvollziehbar ergeben muss. 
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Die Ausführungen in dieser Publikation sollen einer allgemeinen Information dienen. Ein Anspruch auf Vollständigkeit 
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